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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.1984

Norm

EO §146 Z3

EO §229 Abs1

Rechtssatz

Ansprüche, die durch Übernahme ohne Anrechnung auf das Meistbot zu berücksichtigen sind, haben im

Verteilungsbeschluss nicht aufzuscheinen. Die Übernahme von Lasten ohne Anrechnung auf das Meistbot ergibt sich

nicht aus dem Verteilungsbeschluss, sondern aus den Versteigerungsbedingungen.

Entscheidungstexte

3 Ob 11/84

Entscheidungstext OGH 28.03.1984 3 Ob 11/84

8 Ob 618/84

Entscheidungstext OGH 25.01.1985 8 Ob 618/84

3 Ob 4/05t

Entscheidungstext OGH 27.04.2005 3 Ob 4/05t

Beisatz: Dabei diesbezüglich kein Rekursrecht des Erstellers. (T1)
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